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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	DokID: 188
	AP2: 
	Speichern: 
	Arbeitsplatz: 
	APname: Motorkettensäge (Fällen von Bäumen)
	Taetigkeit: 
	AnzArbeitnehmer: 
	Kurzbesch: Bäume werden mit der Motorkettensäge gefällt.
	Ermittlung: 
	Datum: 
	: 
	OENormen: * ASCHG §61 Abs.6 - Arbeitnehmerinnenschutzgesetz
* PSA- V - Verordnung Persönliche Schutzausrüstung
* Broschüre Sicheres Arbeiten - Fällen von Bäumen  (AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, BFW - Bundesforschungszentrum für Wald, FHP - Forst Holz Papier)
	SFK: 0
	AM: 0
	SVP: 0
	BO: 0
	Beilagen: 
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 1
	ja: 0
	ja: 0
	ja: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 0
	nein: 1
	nein: 1
	nein: 0
	Hinweis: 
	Hinweis: Mutterschutzgesetz §4
	Hinweis: KJBG-VO §5: Verboten sind Arbeiten, die die psychische oder physische Leistungsfähigkeit Jugendlicher übersteigen. 
KJBG-VO §6 Abs.1,Z:1 Kettensägen ungeachtet der Nennleistung;
	Hinweis: KJBG-VO §5: Verboten sind Arbeiten, die die psychische oder physische Leistungsfähigkeit Jugendlicher übersteigen.
KJBG-VO §6 Abs.1,Z:1 Kettensägen ungeachtet der Nennleistung; erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung, mit Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts nach zwölf Monaten, unter Aufsicht; diese Ausnahmen gelten für Kettensägen nur mit einer Ausstattung mit Antivibrationsgriffen und bei Verwendung von Antivibrationshandschuhen;
	Angaben: 
	Hinweis: Ev. Gehöruntersuchung, Beurteilung nach erfolgter Lärmmessung und Vorgaben nach VGÜ.
	Hinweis: Besuch eines Motorsägen- Arbeitstechnikkurses wird empfohlen!
	Hinweis: Forstarbeiterschutzausrüstung (Schutzhelm mit Visier u. Gehörschutz, Schnittschutzkleidung reflektierend, Anti - Vibrationshandschuhe, Forstarbeiterstiefel)
	Hinweis: Forstliches Sperrgebiet, Gefahr durch Waldarbeit, Zusatztafel mit Datum/Zeitangaben
	Hinweis: Sicherheitsabstand bei gestarteter Motorsäge von mind. 2m, Sicherheitsabstand bei Fällarbeiten von mind.1,5 Baumlängen
	Hinweis: Keine Alleinarbeit, richtige Schneidetechnik, festgelegte Rückweichmöglichkeit bei Fällarbeiten
	Hinweis: Treibstoff, Kettenöl
	Hinweis: Winden, Zuggeräte, Seile, Ketten
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Hinweis: 
	Textfeld3: 
	Gefährdung: Verletzungsgefahr durch die Motorsäge
	Gefährdung: Alleinarbeit, Verletzungsgefahr bei Forstarbeiten, Versorgung
	Gefährdung: Unzureichende Ausrüstung für das Bearbeiten von Schwachholz (bis 30cm Durchmesser)
	Gefährdung: Unzureichende Ausrüstung für das Bearbeiten von Starkholz (über 30cm Durchmesser)
	Gefährdung: Umgebung, Baum nicht beurteilt - falscher Sicherheitsabstand
	Gefährdung: Zu zweit an einem Baum arbeiten
	Gefährdung: Arbeiten am Hang
	Gefährdung: Fällen mehrerer Bäume am Hang
	Gefährdung: Bäume schräg bergauf fällen
	Gefährdung: Mangelhafte Vorbereitung vor dem Fällen
	Gefährdung: Fällen eines gesunden, gerade stehenden Baums
	Gefährdung: Fällen eines schwachen Rückhängers
	Gefährdung: Fällen eines starken Rückhängers
	Gefährdung: Fällen eines Vorhängers
	Gefährdung: Fällen eines Seithängers
	Massnahmen: * Siehe Grundevaluierung Motorsäge (allgemeine Aspekte)
	Massnahmen: * Keine Alleinarbeit, entsprechende Ausbildung
* Erste-Hilfe-Packung für den Forst
* Werkzeug (kleine Reparaturen)
* Reservekeile (Fällkeile, Nachsetzkeile)
* Jause, ausreichend Getränke
	Massnahmen: * Leistung der Motorsäge ca. 35-50 Kubik-Zentimeter oder 50 -70 Kubik-Zentimeter.
* Leichte Axt - ca. 1,1 Kg, Stiel geschwungen mit breiten Griff, Länge ca. 70cm, Schneidenschutz.
* Durchforstungssappel verwenden
* Werkzeuggurt mit 2 Fällkeile aus Kunststoff ca. 20cm lg.od. kürzer, Rundfeile zum Schärfen der Säge-Kette, 1Kombi-Schlüssel,1 Roll-Maßband, 1Hand-Wendehaken od.1 Packzange
* Zusatz - 1 Zopfmess-Kluppe, 1 Kreidehalter, 1 Stückzähler
	Massnahmen: * Leistung der Motorsäge 50-70 Kubik-Zentimeter oder mehr als 70 Kubik- Zentimeter.
* Schwere Axt mind. 1,6 Kilogramm, Stiel gerade mit breiteren Griff, Länge ca. 70cm.
* Sappel ca. 1,2 kg, Stiel geschwungen, ca. 100 cm lang
* Werkzeuggurt mit 2 Fällkeile aus Kunststoff ca.25-30 cm lg.,1 Nachsetzkeil ca. 20-25 cm lang, (Keil aus Aluminium z.B. bei gefrorenem Laubholz), 1 passende Rundfeile,1 Kombi-Schlüssel, 1 Roll-Maßband, 1 Hand-Wendehaken.
* Zusatz - 1 Zopfmess-Kluppe, 1 Kreidehalter, 1 Stückzähler
* Umdrehen von Stämmen - Fäll-Heber ca. 140 cm lang, Wendehaken mit Ring

	Massnahmen: * Kontrolle der Umgebung - abgebrochene od. dürre Äste, Baumstümpfe, Steine, gefällte Baumstämme oder Sortimente, Stromleitungen, Straßen oder Gehwege im Fällbereich.
* Windeinfluss - Windrichtung, Windstärke, Arbeit einstellen
* Kontrolle des Baumes - Höhe, krummer Baumstamm, in eine Richtung hängend, Baumkrone regelmäßig oder zur Seite wachsend, Baumkrone trocken, faulige oder dürre Äste, Richtung der Holzfasern im unteren Baumstamm, Holzfasern im Bereich der Bruchstufe schräg, Holzfasern kurz od. lang, Holz eher brüchig oder fest, gesunder Stamm oder Stellen die faulig sind oder vorzeitig brechen können
* Beurteilung Holzfasern - Fallkerb herausschlagen, anstechen des Stammes mit der Motorsäge im unteren Bereich (senkrechter Schnitt)
* Sicherheitsabstand im Normalfall 1,5 Baumlängen  
* Sicherheitsabstand anpassen - wenn der gesamte Gefahrenbereich nicht eingesehen werden kann, bei Arbeiten zu zweit an einem Baum, Einsatzort nicht so groß als erforderlich, steiles Gelände
	Massnahmen: * Beide säubern den Bereich der vorgesehenen Fällrichtung, Vorbereitung direkt am Baum gemeinsam (z.B. Baumpresse), Warnruf absetzen, eine Person schneidet direkt am Baumstamm die andere Person ist in der Rückweiche (mind. 2m, höchstens halbe Baumlänge) u. beobachtet Baum u. Baumkrone, warnt im Notfall die Person die am Baum schneidet.
* Wenn der Baum fällt, sind beide Personen in der Rückweiche (mehr als 9m höchstens 15m vom Baum entfernt).
* Wenn der Baum liegt, 10 Sekunden warten und erst dann zum Baum gehen. 

	Massnahmen: * Bei steilen, geneigten Gelände keine Person unterhalb des Baumes
* Sicherheitsabstand nicht automatisch kreisförmig, Bäume und Sortimente können seitlich wegrollen oder bergab rutschen
* Der gefährdete Bereich ist größer als im flachen Gelände, Sicherheitsabstand nach unten breiter und meist länger als 1 ½ Baumlängen.


	Massnahmen: * Bäume sollten auf gleicher Höhe am Hang stehen, nacheinander fällen, Entfernung zwischen den Bäumen mind. 15m
* Gemeinsame Säuberung des Bereich der Fällrichtung, gemeinsame Vorbereitung direkt am Baum, Warnruf absetzen, 1 Person schneidet am Baumstamm und die andere Person ist in der Rückweiche, beobachtet und warnt im Notfall.
* Beide oberhalb des Baumes bei bergab fallenden Bäumen.
* Ungleich hoch am Hang stehende Bäume - der Sicherheitsabstand soll größer als 1 ½ Baumlängen sein, seitlicher Abstand größer als bei gleich hoch stehenden Bäumen (mehr als 15m nach links, rechts und unten), unbedingt nacheinander fällen, Ablauf beim Fällen wie bei gleich hoch stehenden Bäumen.
* Beide Personen oberhalb des nach unten fallenden Baumes, Beobachtung des fallenden Baumes.
	Massnahmen: * Bäume sollten mehr als 15 Meter voneinander entfernt sein, in gleicher Höhe stehen, nacheinander Fällen, Ablauf ähnlich wie Bäume die gelich hoch am Hang stehen und bergab gefällt werden.
* Wenn der Baum fällt - seitlich auf den Rückweiche- Weg gehen, in der gleichen Höhe weggehen wie der Baum am Hang steht.
	Massnahmen: * Straße, Wege abgesperrt
* Überlegungen zum Baum und Umgebung
* Baum beurteilen und Fällrichtung festlegen
* Werkzeug ablegen (seitlich der Fällrichtung, außerhalb des Arbeitsbereiches)
* Arbeitsplatz freiräumen (Äste, Steine, kleine Bäume in Bodennähe abschneiden, Schnee)
* Rückweiche-Weg und Fluchtweg festlegen und freiräumen (entgegengesetzt zur Fällrichtung und seitlich weg, Schnee niedertreten)
* Umgebung sichern (Schutz vor anderen Baumstämmen welche abrutschen, in die Höhe schnellen können).
* Baumstamm säubern (Entfernung von Ästen am unteren Bereich des Baumstamms bis über Kopfhöhe, entfernen von Moos vom unteren Bereich des Baumstamms).

	Massnahmen: * Fallkerb -Dachschnitt nicht ganz bis zum Sohleschnitt, ablegen der abgestellten Motorsäge, Fallkerb mit der Axt herausschlagen (Sicht auf Holzfasern), entfernen der seitlichen Wurzelanläufe, Splintschnitte durchführen.
* Fällrichtung kontrollieren (in der Hocke mit dem Rücken zum Baum) - Hände hinter dem Rücken in den Fallkerb, Blick kurz nach oben (Neigung des Baumstamm feststellen) und anschließend  geradeaus dorthin wo der Baum hinfallen soll (Kontrolle ob dies zusammenpasst).
* Fällrichtung kontrollieren (stehend mit dem Rücken am Baumstamm) - ausgeklappten Meterstab in die hintere Kante vom Fallkerb legen und in Fällrichtung halten.
* Fällrichtung kontrollieren (knieend mit Visier-Einrichtung der Motorsäge) - Motorsäge in den Fallkerb legen, Kontrolle der Fällrichtung mithilfe der Visier-Einrichtung der Motorsäge.
* Warnruf absetzen
* Fällschnitt - bei Schwachholz ungefähr 2 Finger breit über dem Sohlenschnitt, bei Starkholz 
ungefähr 3 Finger breit über dem Sohlenschnitt, Baum bis zur Hälfte einschneiden, ersten Fällkeil einschlagen, Fällschnitt bis kurz vor die Bruchleiste weiterschneiden, zweiten Keil einschlagen, Fällschnitt bis zur Bruchleiste weiterschneiden, Motorsäge herausziehen, ausschalten und zur Seite stellen, Fällkeile weiter einschlagen bis der Baum zu fallen beginnt.
* Rückweichen - Gefahrenbereich verlassen (mind. 5-6m, bei sehr großen Bäumen oder Laubbäumen mind. 9m), Baumkrone und Baumstamm beobachten. 
* Mind. 10 sec warten, erst zum Baum gehen wenn sich im Baum u.in den Nachbarbäumen keine gefährlich hängenden Äste befinden.
* Entfernen des Waldbart am Baumstamm und Baumstumpf

	Massnahmen: * Fällvorbereitung treffen
* Fallkerb machen (ca.1 Viertel vom Stamm-Durchmesser), keinesfalls Splintschnitte machen.
* Fällschnitt – breitere Bruchleiste lassen (bis zu 1 Fünftel des Stamm- Durchmesser), Einschnitt ca. bis zur Hälfte vom Stamm-Durchmesser, rechtzeitig den 1. Fällkeil einschlagen
* Fällschnitt weiterführen (weniger tief in den Baumstamm, 2. Fällkeil einschlagen, Fällschnitt weiterführen bis eine gerade Bruchleiste entsteht
* Baum aufkeilen - einschlagen der Fällkeile
* Bruchleiste verschmälern - Baumstamm schneiden und Bruchleiste verschmälern, Nachsetzkeile einschlagen (wenn nötig Keile übereinander legen)

	Massnahmen: * Fällvorbereitung treffen
* Beginn unbedingt mit dem Fällschnitt, bis. ca. Hälfte des Stamm -Durchmesser (Schwert kann eingeklemmt werden), rechtzeitig den 1. Fällkeil einschlagen
* Fällkeil bis zum Ende schneiden bis eine gerade Bruchkante entsteht, 2. Fällkeil einschlagen
* Baum aufkeilen - Fällkeile einschlagen bis der Baum gerade steht
* Fallkerb herstellen - breitere Bruchleiste (bis zu 1 Fünftel vom Stamm-Durchmesser), und der Fallkerb soll ungefähr 1 Viertel vom Stamm-Durchmesser sein, keinesfalls Splintschnitte durchführen
* Bruchleiste verschmälern - Fällschnitt weiterführen und Bruchleiste verschmälern, Keile u. vielleicht auch Nachsetzkeile einschlagen (wenn nötig Keile übereinander legen),  bis der Baum fällt
* Extrem starke Rückhänger - Zuggerät verwenden, Seilbefestigung in mind. 8m Höhe am Rückhänger, Hakenbefestigung am Ende vom Seil, Umlenk-Rolle verwenden (Sicherheitsabstand kann besser eingehalten werden), am besten zu zweit arbeiten.

	Massnahmen: * Fällvorbereitung treffen
* Schwachem Vorhänger mit weniger als 1 Schwert-Länge Durchmesser  - Fällschnitt kann quer durch den Baumstamm erfolgen
* Fallkerb herstellen - ungefähr 1 Viertel vom Stamm-Durchmesser, bei gesunden Baumstamm sind Splintschnitte möglich.
* Fällschnitt - zuerst den Teil vom Fällschnitt der in Fällrichtung auf der rechten Seite ist durchführen, Baumstamm hinter der Bruchleiste anstechen, Fällschnitt ca.bis zur Hälfte vom Stamm-Durchmesser schneiden, am Ende unbedingt eine Zugleiste überlassen (hält den Baumstamm stabil)
* Fällschnitt - Fällschnitt  auf der gegenüberliegenden Seite, Zugleiste überlassen
* Zugleiste von oben schräg nach unten durchschneiden (bei schwachem Vorhänger mit weniger als 1 Schwert-Länge Durchmesser kann der Fällschnitt quer durch den Baumstamm erfolgen)
* V- Schnitt: Anwendung nur bei Vorhänger u. Schwachholz bis max. 30 cm Durchmesser, (bei Bedarf auch Stammpresse verwenden)
* Fallkerb schneiden - schräg entgegen der Fällrichtung
* Fallkerb auf der anderen Seite schneiden - schräg entgegen der Fällrichtung in einem spitzen Winkel zum ersten Fallkerb  (Winkel kleiner als 90°), die Fallkerbe müssen sich ein wenig überlappen (Fallkerbe bilden gemeinsam ein V), anschließend von hinten den Baum schneiden bis er bricht (Schnitt soll ca. 2 Finger breit sein u. oberhalb der anderen Schnitte sein)

	Massnahmen: * Fällvorbereitung treffen
* Schneidbeginn an der Druckseite des Seithängers
* Fallkerb herstellen - ungefähr 1 Viertel vom Stamm-Durchmesser, keine Splintschnitte durchführen.
* Fällschnitt - Scheidebeginn auf der Zugseite vom Baumstamm, Baumstamm hinter der Bruchleiste anstechen, die Bruchleiste soll ungefähr 1 Zehntel vom Stamm-Durchmesser sein, rechtzeitig Fällkeile einschlagen, Fällschnitt weiterführen bis ein gerader Schnitt entsteht
* Die Bruchleiste ist an der Zugseite breiter als auf der anderen Seite.
* Fällkeile weiter in Baumstamm schlagen - zuerst aufkeilen bis der Baumstamm möglichst gerade steht, dann umkeilen (Fällkeile weiter einschlagen bis der Baum zu kippen beginnt)
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